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1977 03 01 

Regierungsvorlage 

übereinkommen über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen samt Anhang I 
und 11 und Vorbehaltserklärung 

(übersetzung) 

CONVENTION üBEREINKOMMEN 
sur la reconnaissance des decisions relatives über die Anerkennung von EntsCheidungen 

au lien conjugal in Ehesachen 

La Repuhlique federale d' Allemagne, la Re
publique d' Autriche, le Royaume de Belgique, 
la Republique fran~aise; le Royaume de Grece, 
1a Republique italienne, le Grand-Duche . de 
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Con
federation suisse .et la Republique turque, mem
bres de la Commission Internationale de l'Etat 
Civil, -

desireux de faciliter 1a reconnaissance, sur le 
.territoire de tous les Etats contractants, des 
decisions rendues dans l'unde ces Etats, con
cernant le lien conjugal, 

sont convenus des dispositions suiv:antes: 

Article 1 

Toute decision relativea 1a dissolution, au 
relkhement, a I' existence ou a l'inexistence, a la 
validite ou a la nullite du lien conjugal, rendue 
,dans l'un des Etats contractants,sera, sous 
reserve du respect des dispositions des artides2, 
3 et 4, reconnue dans les autres Etats contrac
·tants avec la meme autorite que dans celui ou 
elle a eterendue, lorsque les conditicins suivantes 
sont remplies: 

10 la decision n'est pas incompatible, dans 
l'Etat ou elle est invoquee, avec une 
decision passee en force de chose jugee, ren
due- ou reconnue -da.ns cet Etat; 

20 les parties ont ete en mesure de faire valoir 
leurs moyens; 

3e> la decision - n'est pas manifestement con
traire a l'or·dre public de l'Etat ou elle est 

- invoquee. 

Die Bundesrepublik Deutschland, die Republik 
österreich, . das Königreich Belgien, .die Franzö
sische Republik, das Königreich Griechenland, die 
Italienische Republik, das Großherzogtum Lu
xemburg, das. Königreich der Niederlande, die 
Schweizerisch·e EidgenossensChaft und die Tür
kische Republik, Mitglieder der Interna1;ionalen 
Kommission für das Zivilstandswesen, 

in dem Wunsche, auf dem Hoheitsgebiet aller 
Vert1'!agsstaaten -die Anerkennung von Ent,schei
dungen zu erleichtern, ,die in Ehesachen in einem 
dieser Staaten ergangen sind, 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Jede Entscheidung über die Auflösung, die 
Trennung, das Bestehen oder das Nichtbestehen, 
die Gültigkeit oder die Nimtgültigkeit einer Ehe, 
die in eirtem Vertragsstaat ergangen ist, w.ird 
unter Vorbehalt der Bestimmungen der Artikel 2, 
3 und 4 in ,den anderen Vertragsstaaten mit der 
gleichen Wirkung anerkannt wie in jenem, in 
dem sie ergangen ist, sofern die folgenden Vor
aussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Entscheidung ist mit keiner im Anerken
nungsstaat ergangenen oder anerkannten 
rechtskräftigen Entscheidung unvereinbar; 

2. Die Parteien sind in ,der Lage gewesen, ihre 
Rechte im Verfahren geltend zu maChen; 

.3. Die Entscheidung widersprimt nicht offen
simtIim der _ öffentlimen Ordnung des 
Anerkennungsstaats. -
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2 445 der Beilagen 

Article 2, 

Lareconnaissani:e ,d'unedecision etrangere ne 
pourra hre refusee pour le seul motif que 
l'autorite qui ·a statue n'etait pas .competente 
,d'apres le dmit international prive de l'Etat ou 
cette decision est invoquee, sauf si I.es deux 
epoux sont .ressor-tissants de cet Etat. 

Article 3 

La reconnaissance d'une decision etrangere 
qui a fait application d'une loi autre que celle 
designee par le ,droit international prive de l'Etat 
ou .cette decision est invoquee, ne pourra hre 
refusee pour ce seul motif qu'a la double con
dition: 

10 que les cleux epoux aient ehe ressortj,ssants 
,de cet Etat, ou l'un d'eux seulement s'il 
s'agitd'une decision rejetantsa demande; 

20 que la .d6cision,ait abouti a un resultat con
tr·aire a celui ,auquelau rait conduit l'ap
plicationde la J'oi d6signee par le droit inter
national prive de l'Etat ou cette decision 
est invoquee. 

Article 4. 

Lorsque sont invoquees deux ,decisions etran
geres incompatibles, la decision passee la pre
miere en force ·de chose jugee sera seule re
connue. 

Article 5 

Les ,decisions renduesdans les matieres visees 
a l'ar.ticle .premier par les autorites de l'un des 
Etats contractants et invoquees dans un autre 
Etat contractant ne devront faire l'objet ,d'aucun 
examen autre que celui pOTtant sur les condi
tions ci-dessus enoncees~ 

Artide 6 

La iegislation de chaque Etat, contractant 
de termine l';autorite competenteen matiiere de 
reconnaissance et la procedure a suivre. 

Artikel 2 

Die Anerkennuflg einer ausländ,ischenEnt·schei
dung darf nicht allein deshalb verweigert werden, 
weil die entscheidende Behörde nach dem inter
nationalen Verfahrensrecht des Anerkennungs
staats nicht zuständig gewesen ist, es sei denn, 
daß beide Ehegatten Angehörige dieses Staates 
sind. 

Artikel 3 

Die Anerkennung einer ausländischen Ent
scheidung, die ein ander.es Recht als das ange
wandt hat, das nach ·dem internationalen Privat
recht des Anerkennungsstaats anzuwenden gewe
sen wäre, darf ,desha'1b allein nur .verw,eigert wer
den, wenn die beiden folgend<en Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. ·daß heide E:hegatt'en Angehör,ige dieses 
Staates gewesen 'sind oder wenigstens ,der
jenig,e Ehegatte, .dessen B.egehren ,abgewiesen 
oder zurückgewiesen wOl'den ist; 

2. daß die Entscheidung zu ·einem Ergebnis ge
führt hat, das dem w,iderspricht, zudem die 
Anwendung ,des durch das internationaLe Pri
vatrecht des Anerkennungsstaats bezeichne
ten Rechtes geführt hätte. 

Artikel 4. 

Wil'ddie Anerkennung zweier miteinander un
vereinbarer ausländischer Entscheidungen geltend 
gemacht, so ist nur .. die. Entschei,dung anzuerkenc 
nen, ·die zuerst in Rechtskraft erwachsen ist. 

Artikel 5 

Die von den Behörden eines Vertragsstaats er
lassenen und meinem aridenen Vertragsstaat 
gekend gemachten Entscheidungen inden in Ar
tikel 1 aufgezählten Ehesachen dür~en ,in einem 
-anderen Vertragsstaat nur so weit überprüft wer
den, als es die vorstehenden Voraussetzungen 
zulassen. 

Artikel 6 

Die für ,die Anerkennung zuständige Behörde 
und ,das einzuhaltende' Verfahren sind von der 
Gesetzgebung eines jeden Vertragsstaats' zu be
stimmen. 

Cette autorite est, pour chaque Etat contrac- . Diese Behöl'de wird in einem Anhang z'u ,die
tant, pr~ciseeen annexe 'a;la presente Conven- <Sem übereinkommen für jeden Vertragsstaat 
tion. näher bezeichnet. 

Article 7 

La reconnaissance, prevlle par la pr6sente Con
vention, s'applique uniquement aux dispositions 
de Ja decision etrangere relatives a la dissolution, 
au relftaheinent, a l'ex;istence ou a l'inexisteiice, 
a la validite ou a· Ia nullite du lien conjugal, 
ainsi qu'a' ses dispositionssta.tuant sur les tOrts 
des parties ou de l'une ,d'elles ou, en· cas. cl'an
nutation sur leur bonne foi. 

Artikel 7 . 

Die in diesemüberdnkommen .vorgesehene 
Anerkennung erstreckt sich ausschließ'lich auf die 
Anordnung der ausländischen Entscheidung über 
die Auflösung, die Trennung, ,das B,estehen oder 
das Nicht'bestehen, die Gültigkeit oder die Nicht
gültigkeit ,der Ehe sowie auf ,ihre Feststellung 
über das Verschuldender Parteien oder, ,im Falle 
der Nichtigerklärung, über ihren guten Glauben. 
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Cette reconnaissance ne pourra hre remise 
en cause m&me a l'occasion deo l'examen d'une 
disposition reglant des questions denature 
patrimoniale ou relativ,es ia la garde des enfants, 
ou de toute autre disposition. accessoire ou pro
VlSOlre. 

Article S 

Les decisions reconnues dans un Etat contrac
tant en application de la presente Convention 
seront, sans formalites, portees sur les registres 
de l' etat civil et sur les autres registres publies 
de cet Etat, lorsque la loi ·dudit Etat .prevoit 
une publicite pour les decisions de m&me nature 
rendues sur son territoire. 

Article 9 

Lorsqu'unedecisiün dedis~olution ou d'annu
lation de mariage 'a ete reconnue dans un Etat 
contractant enapplication de la presente Con
vention,. la celebraJ;iond'un nouveau mari'age ne 
pourra hre refusee dans .cet Etat pour le seul 
motif que la loi d'un ,autre Etat ne permet pas 
ou ne reconnah pas cette dissolution ou cette 
annulation. 

Article 10 

S'il aete forme precedemment, .aevant une 
autorite d'un des Etats contractants, une de
mande reLative :a ,!a dis~olution, au rel&chement, 
a l'existence oua l'inexistence, a la validite üu 
a la nullite du lien conjugal, les autorites des 
autres Etats contraetants s'abstiendront, m&me 
d'office, de statuer au fond sur toUte demande 
portee devant dIes, comportant le m&me ohjet 
et forme.e entre les m&mes parties agissant en la 
m&me qualite. 

Toutefois, l'autorite ulterieurement saisie aura 
la faculte de ·fixer un delai d'un an au moins, 
a l'expiration duque1 elle pourra statuer si l:a 
demande precedemment formee n'a pas encüre 
re~u de solution sur le fond. 

Article 11 

Pour l'aJpplication de la presef\te Convention, 
les termes «ressortissants d'un Etat» compren
rient les personnes qui -ont la nationalite de cet 
Etat, ainsi que celles dont le st.atut personnel 
est regi par les lois dudit Etat. 

Article iz 

.Le pnfsente Convention ne s'applique, entre 
l'Etat oit la decision a ete rendue et celui Oll 

elle est invoquee, qu'aux decisions ·posterieures ~ 
SOll entree en vigueur entre cesdeux.Etats. 

Diese Anerkennung darf selbst anläßlich der 
Prüfu'ng einer Anordnung über vermögensrecht
liche Fragen oder die Sorge für ,die Kinder oder 
jeder anderen 1;usätzlichen oder vorläufigen An
ordnung nicht wieder in Frage gestellt werden. 

ArtikelS 

Die auf Grund dieses übereinkommens. in 
einem Vertragsstaat anerkannten Entscheidungen 
sind ohne weitere Förmlichkeiten in die Per
sonenstandsbücheriZivilstandsregister und die 
ander.en öffentlichen Bücher dieses Staates einzuc 

tragen, falls das Recht dieses Staates eine Eintra
gung der auf seinem Hoheitsgebiet ergangenen 
Entscheidungen gleicher Art vorsieht. 

Artikel 9 

Ist eine Entscheidung über ,die Auflösung oder 
die Nichtigerklärung einer Ehe in einem Ver
tragsstaat auf Grund ,dieses übereinkommens an
erkannt word'en, so darf ,eine neue Eheschließung 
,in diesem Staate nicht allein ·deshalb verweigert 
werden, weil das Recht eines Drittstaates diese 
Aufrlösung oder diese NichtigerkJärung nicht zu
läßt oder nicht anerkennt. 

Artikel 10 

Ist bereits bei· .einer Behörde eines Vertrags
staats ,die Auflösung, die Trennung, die Fest
stellung des ß.estehens, des Nichtbestehens oder 
der Gültigkeit oder die Nichtigerklärung einer 
Ehe begehrt worden, so haben sich die Behörden 
der anderen Vertragsstaaten, auch von Amts 
wegen, .der sachlichen Entscheidung über j,edes 
bei ihnen gestellte Begehren zu enthalten, das 
den'selben Gegenstand betrifft und zwischen den
selben Parteien in derselben ParteisteHung erho
ben worden ist. 

Die später angerufene Behörde kann jedoch 
eine Frist von mindestens einem Jahr festsetzen, 
nach ,deren Ablauf sie entschei,den darf, sofern 
das zuerst g.estdlte ·B.egehren noch zu keiner sach
lichen Entscheidung geführt hat. 

Artikel 11 

Im Sinne dieses übereinkommens sind unter 
dem Begriff "Angehörige ·eines Staates" sowohl 
die Personen zu verstehen, die die Staatsange
hörigkeit dieses Staates haben, als aJuch diejenigen, 
deren Personalstatutsich nach dem Rechte dieses 
Staates bestimmt. 

Artikel 12 

Dieses übereinkommen ·ist zwischen ·dem 
Staate, in ·dem die Entscheidung ergangen ist, 
und dem Anerkennungsstaat nur auf die Ent
scheidungen anzuwenden,die nach. seinem In
krafttreten zwischen diesen beiden Staaten er
gangen sind. 
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Article 13 

La prt!sente Convention ne met pas .o'bstacle 
~ l'a<pplication des conventions internationales .ou 
des reglesde droit interne plus favorables a la 
reconnaissancedes ,decisions etrangeres. 

Article 14 

Les Etats contractants notifieront au Conseil 
federal suisse l'accomplissement des procedures 
requises par leur Constitution pour rendre ap
plicablesur leur territoire la presente Conven
tion. 

Le Conseil fcfderal suisse avisera les Etats con
tractantset le Secretaire General de la Commis
sion Internationale de l'Etat Civil de toute noti
ficaüon au sens de l'alinea precedent. 

Article 15 

La presente Convention entrera en vlgueur 
a compter ,du trentieme jour suirvant la date du 
dep8t de Ja ,deuxieme notification et prendra, 
des lors, effet entre les deux Etats ayant accompli 
cette formalite. 

Pour chaque Etat signataire, accomplissanr 
poste6eurement la formalite prevue a l'article 
precedent', la presente Convention prendra effet 
acompter du trentieme jour suivant la date du 
dep8tde sa notification. 

Article 16 

Chaque IEtat contractant pourra, lors ·de Ja 
signature, de la notification ,prevue a l'article 14 
ou de l'adhesion, declarer qu'il etend a l'exe
quatur des .dispositionsaccessoires ou provisoires 
enoncees a l'article 7, alinea 2, le regime prevu 
par la presente Convention. 

Cette declarationpourra egalement hre faite 
ulterieurement et atout moment, Ipar notifica
tion adressee ,au Conseil feder al suisse. 

Le Conseil Uderal suisse avisera de cette 
notification chacun des Etats contractants et le 
Secretaire General de la Commissi.on Internatio
nale ,de l'Etat Civil. 

La dedarati.on prevue a l'alinea2 du present 
article produira effet a compter du trentieme 
jour suivant la date a laquelle le Conseil federal 
suisse aura res:u ladite noti:fication. 

Article 17 

Chaque Etat contractant pourra, l.ors de la 
signature, de la notification prevue a l'arücle 14 
ou de l'adhesion,declarer que, en ce qui le con
cerne, Ja presente Convention ne s'a.ppliquera 
qu'a l'une ou plusieurs ,des matieres enoncees 
a l'article ,premier. 

Artikel 13 

Dieses übereinkommen hindert die Anwen
{lung anderer zwischenstaatlicher Verträge oder 
innerstaatlicher Vorschrihen nicht, d,ie für die 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen gün
stiger sind. 

Artikel 14 

Die Vertragsstaaten notifizieren dem Schweize
r~schen Bundesrat den Abschluß ,des Verfahrens 
an, ,das nach ihrem Verfassungsrecht für das 
Inkrafttreten dieses über,einkommens auf ihrem 
Hoheitsgebiet erfo1"derlich ist. 

Der Schweizerische Bundesrat setzt die Ver
trags'staaten und ·den Generalsekr,etär der Inter
nationalen Kommission für das Zivilstan,dswesen 
von den Notifikationen im Sinne des Absatzes 1 
in Kenntnis. 

Artikel 15 

Dieses übereinkommen tritt am ,dreißigsten 
Tage nach ,der Hinterlegung ,der zwei-ten Notifi
kationsurkunde für ,die 'heiden Staaten in Kraft, 
die diese Förmlichkeit erfüllt haben. 

Für jeden Unterzeichnerstaat, der später die 
in Artikel 14 vorges:ehene Förmlichkeit erfüllt 
hat, tritt dieses übereinkommen am dreißigsten 
Tage nach ,der Hinterlegung seiner Notifikations
urkunde in Kraft. 

Artikel 16 

Jeder Vertrags1staat kann bei der Unterzeich
nung, bei ,der in Artikel 14 vorgesehenen Noti
fikation oder beim Beitritt erklären, daß er die 
in diesem übereinkommen vorgesehene ~egelung 
auf die in Artikel 7 Ab&atz 2 angeführten zu
sätzlichen oder vorläufigen Anordnungen aus
dehnt. 

Diese Erklärung kann auch. später jederzeit 
durch eine an den Schweizerischen Bunldesrat ge
richtete Notifikation abgegeben wer,den. . 

Der Schweizerische BUllldesrat 'Setzt aUe Ver
tragsstaaten und den Generalsekretär ,der Inter
nationalen Kommission für das Ziv:ilstandswesen 
von dieser Notifikation in Kenntnis. 

Die in Absatz 2 vorgesehene ,Erk,lärung tritt 
am 'dreißigs'ten Tag in Kraft, nachdem 'diese· 
Notifikation dem Schweizerisdlen Bunldesrat zu
gegangen ist. 

Artikel 17 

Jeder Vertragsstatt kann bei ,der Unterzeich
nung, bei der in Artikel 14 vorgesehenen Noti
fikation oder beim iBeitritt erklären, daß für 
ihn dieses übereinkommen nur auf eine oder 
mehrere der ,in Artikel 1 aufgezählten Ehesachen 
anzuwenden ist. 
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Tüut Etat qui aura fait une d6claratiün cün
formement auxdispüsitiüns de l'alinea premier 
du present article, püurra, par 1a suite, declarer 
l tout moment, par rtotificatiün adressee au 
Cünsei1 federa1 suisse, qu'i1 etendra l'app1icatiün 
de,Ja Cünventiün l d'autres matieres enüncoos 
ll'article premier. 

Le Cünseil federa1suisse avisera de cette noti
ficatiün chacun des Etats cüntractants et le 
Secretaire Genba1de 1a Cümmission Internatio
nale de l'Etat Gvil. 

La declaratiün prevue a l'alinea 2 du present 
article produira effet l compter du trentieme 
jüur suivant la date l laqueUe le Conseil federal 
suisse aura res:u ladite noüficatiün. 

Article 18 

Chaque Etat contractant püurra, lürs de 1a 
signature, de 1a n,ütificatiün prevue 'll'article 14 
üu de l'adhesiün, ,declarer qu'i1 se 'reserve 1e 
drüit: 

1 ° de ne pas recünnahre les decisions de dis
sülutiünde mariage rendues dans un Etat 
contractant entre ,deux epüux n'ayant que 
la nationalited'iEtats dünt 1a lüi ne permet 
pas cette .dissülutiün; 

2° de rt'appliquer :l'artide 9 qu'l 1a seu1e an
nulation du mariage. 

Article 19 

La presente Cünvention s"applique ,de p1ein 
droit sur tüute l'etendue du territüire metro
po1itain de chaque Etat contraetant. 

Tüut Etat ,cüntractant püurra, lürs de la 
signature, de h notific·ation prevue ll'artide 14, 
de .1'adhesLon üu u1terieurement, dedarer par 
notificatiün adresse au Conseil federal suisse que 
les dispüsitiüns de la presente Conventiün seront 
applicables ,a l'un ou plusieurs de ses territüires 
extra-metrüpolitains, des Etats ou des territoires 
dont il assurne la respünsabilite internationale. Le 
Conseil feder<blsuisse avis.eta de cette derniere 
notification chacun des Etats contraetants et le 
Secretaire General de la Cümmission Inter
nationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la 
presente Convention deviendront applicables 
dans. le ou les territüires designes dans la noti
fication ·le soixantieme jour suivant la date a 
laquelle le Conseil f6deralsuisse aura res:u ladite 
notification. 

Tout Etat qui a fait une dedaratiün, cünfor
mement aux dispüsitions de l'alinea 2 du prfsertt 
artide, püurra, par la suite, declarer Q tout mo
ment, par nütification adressee au Conseil federal 
suisse, que la presente Conventiün cessera d'~tre 
applicable a l'un üu. plusieurs des Etats ou terri
toires designes dans ladeclaration; 

Hat ein Staat .eine Erklärung nach Absatz 1 
a:b~egeben, sO' kann er später jederzeit durch 
eine an den Schweizerischen Bundesrat gerichtete 
Notifikatiünerklären, daß er die Anwendung 
dieses übereinkommens auf weitere in Artikel 1 
aufgezählte Ehesachen 'ausdehnt. 

Der Schweizerische Bundesrat setzt alle Ver
tragsstaaten und den Generalsekretär der Inter
natiünalen Kümmission für ·das Ziv.ilstandswesen 
vün dieser Notifikatiün in Kenntnis. 

Die in Absatz 2 vüq~esehene Erklärung trlitt 
am ,dreißigsten Tag in Kraft, nachdem die Noti
fikation dem Sdlweizeri:schen. Bundesrat z'uge
gangen ist. 

Artikel 18 

Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeich
nung, beid.er in Artikel 14 vorgesehenen Noti
fikatiün üder beim Beitritt erklären, ,daß er sich 
das Recht vürbehält, 

1. die in einem Vertragsstaat ergangenen' Ent
scheidungen über die Auflösung einer Ehe 
nicht anzuerkennen, wenn die Ehegatten aus
schließlich die Staatsangehörigkeit von 
Staaten haben, ·deren Rechtsordnung diese 
Auflösung nicht zuläßt; 

2. d,en Artikel 9 nur auf die Nichtigerklärung 
,der Ehe anzuwenden. 

Artikel 19 

Dieses übereinkommen gilt ühne weiteres 1m 
gesamten Mutterland jedes Vertragsstaats. 

Jeder Vertr,agsstaat kann bei der Unterzeidl
nung, bei der in Artikel 14 vürges'ehenen Notifi
kation, beim Beitritt oder später durch eine an 
den Schweizerischen ~undesrat gerimtete Noti
fikatiün erklären, daß dieses übereinkommen auf 
eines üder mehrere seiner Hoheitsgebiete außer
halb ,des Mutterlandes üder auf Staa~en üder 
Hühei~sgebiete anzuwenden ist, deren interna
tiünale .Beziehungen er wahrnimmt. Der Smwei
zerische Bundesrat setzt alle Vertragsstaaten und 
den Generalsekretär -der Internationalen Küm
missiün für das Zivilstandswesen vün einer sül
chen Nüt,ifikation in Kenntnis. In den in der 
Notifikatiün bezeichneten Hoheitsgebieten tritt 
dieses übereinkommen am sechzigsten Tag in 
Kraft,nach.dem ,die Notifikation ,dem Schweize
rischen Bundesrat zugegangen ist. 

Hat ein Staat eine Erklärung nach Absatz 2 
abgegeben, so kann er später jederzeit durch 
eine an ,den Schw.eizerischen Bundesrat gerichtete 
Notifikatiünerklären, daß dieses übereinkom
men auf bestimmte in der Erklärung bezeichnete 
Staaten oder Hoheitsgebiete nicht mehr anzu
wenden ist. 
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Le Conseil f6deral suisse avisera de la nouvelle 
notification chacun des Etats contractants et 
,Ie Secretaire General de la Commission Inter
nationale de l'Etat Civil. 

La Convention cessera d'etre <1ipplicable au 
territoire vise, le soixantihne jour suiv,ant la 
date a laquelle le Conseil federal suisse aura res;u 
ladite notification. 

Article 20 

Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou 
de Ja Commission Internationale de l'Etat Civil 
pourra adherer a la presente Convention. L'Etat 
desirant adherer notifier,a son intention par un 
acte, qui sera depose aupres du Conseil federal 
suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contrac
tants et le Secretaire General de la Commission 
Internationale de rl'Etat Civil cle tout depot 
d'a,cte d'adhesion. La Conv,ention entrera en 
vigueur, pour l'Etat adherant, le trentieme jour 
suivant la date de depot de l'acte d'adhe.sion. 

Der Schweizerische Bundesrat 'setzt alle Ver
tragsstaaten und den Gener'alsekretär der Inter
nationalen Kommission für das Zivilstandswesen 
von der neuen Notifikation in Kenntnis. 

Für die in der Notifikation bezeichn,eten 
Hoheitsgebiet,e tritt das übereinkommen am 
sed1Zigsten Tag außer Kraft, nachdem die Noti
fikationdem Schweizerischen Bundesrat zuge
gangen ist. 

Artikel 20 

Jeder MitgJi,edstaat ,des Europarats oder der 
Internationalen Kommission für das Zivilstands
wesen kann diesem übereinkommen beitreten. 
Der Staat, ,der beizutreten wünscht, notifiziert 
seine Absicht durch eine Urkunde, die 'beim 
Schw.eizerischen Bundesrat h'interlegt wird. Dieser 
setzt alle V,el'tragsstaaten und den General
sekretär der Internationalem Kommission für ,das 
Zivilstandswesen von der Hint.erlegung jeder 
Beitrittsurkunde in Kenntnis. Das übereinkom
men tritt für 'den beitretenden Staat am dreißig
sten Tage nach der Hinterl.egungder, Beitritts-
urkunde in Kraft. ' 

Le depot de l'acte d'adhesion ne pourra avoir !Eine Beitrittsurkunde kann. erst' hinterlegt 
lieu qu'apres I'entree en vigueur de Ja presente wer,den" nachdem ,das übereinkommen in Kraft 
Convention. getreten ist. 

Article 21 

,La presente Convention demeurera en vigueur 
sans limitation deduree. Chacun des Etats con
tractantsaura toutefois la faculte de ladenoncer 
en tout temps au moyen ,d'une notincation 
adressee par ecrit au Conseil federal suisse, qui 
en informera lesautres Etats contractants et le 
Secretaire General de la Commission Internatio
nale de ,J'Etat Civil. 

Cette faculte de denonciation ne, 'pourra &rre 
exercee av,ant l'eXipiration d'un delai d'un an 
a compter de la notification prevue a l'article 14 
ou de I'adhesion. ' 

, La denonciation ,produira effet a com,pter d'un 
delai de six mois apres Ja date a laquelle le 
Conseil federaI. suisse ,aura res;u la notification 
prevllc a l'alinea premier' du present article. 

Artikel 21 

Dieses übereinkommen gilt für unbegrenzte 
Zeit. J eider Vertragsstaat kann es jedoch jederzeit 
durch eine an den Schweizerisch,en Bundesrat ge
richtete schriftliche Notifikation kündigen. Dieser 
setzt die anderen Vertragsstaaten und den 
Generalsekretär der Internationalen Kommission 
für das Zivilstandswesen davon im Kenntnis. 

Dieses Kündigungsrecht kann erst nach Ab
lauf eines J ahres,ger.echnet von der in Artikel 14 
vorgesehenen Notifikation oder dem Beitritt, 
ausgeübt werden. 

Die Küoo,igung wird sechs Monate nach dem 
Tag,e wirksam, an dem die in Absatz 1 vorge
sehene Notifikation ,dem Schweizerischen Bundes
rat zugegangen ist. 

,En foi de quoi les representants soussignes, Zu Urkund dessenhaben die unterz'eichnenden, 
dument autorises a cet effet, ont signe la presente hierzu gehörig bevoltlmächtigten Vertreter dieses 
Convention.' übereinkommen unterschrieben. 

Fait a Luxembourg, le 8 septemhre 1967 en 
un seul' exernplaire qui sera depose dans les 
archives du Conseil f6deral suisse et dont une 
copie certifiee conforme sera remise par la voie 
diplom'atique a ,chacun des Etats co'ntractants et 
an Seretaire General de la Commission Inter
nationale de l'Etat Civil. 

Geschehen zu Luxemburg, am 8. September 
1967, in einer Ur,schrift, die im Schweizerischen 
Bundesarchiv hinterlegt wird; jedem Vertrags
staat und dem Generalsekretär der Internatio
nalen Kommission für das Zivilstandswesen ,wird 
auf diplomatischem Weg eine beglaubigte Ab
schrift übermittelt. 
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Annexe I 

Declaration cl'extension 

En application de l'article 16 de 1a presente 
Convention, le GouV'ernement de la R6publique 
Franyaise d6clare qu'il 6tend a J'exequatur des 
dispositions accessoires ou provisoires enoncees 
a l'article' 7 alinea 2, le regimeprevu par la 
presente Corivention. 

Declaration de reserve 

En application de l'article 18 de lapresente 
Convention, le Gouvernement de 1a RepuWique 
cl' Autriche d6clare qu'il se reserve le droit: . 

1 ° de ne pas reconnahr.e les decisioris de dis
solution de mari ag es rendues dans un Etat 
contractant entre deux epoux n'ayant que 
la nationalite d'.Etats dont la loi ne permet 
pas cette dissolution; 

2°de n'appliquer ,l'article 9 qu'a la seule an
nulation du mariage. 

Declaration cle reserve 

En application de l'article 18 de la presente 
Convention, le Gouvernement du Royaume de 
Grece d6clare qu'il se reserve J~ droit :den':l'p
pliquer la presente Convention qu'aux seules 
decisions etrangeresconcernant fa dissolution 
du lien conjugal. 

Anhang I 

Ausdehnungserklärung 

In Anwendung von Artikel 16 ,dieses Über
einkommens erklärt die Regierung der Fmnzö
sischenRepublik, .daß sie die in diesem Über
einkommen voq~esehene Regdung auf ,die in 
Artikel 7 Absatz 2 angeführten zusätzlichen oder 
vorläufigen' Anor,dnUllgen ausdehnt. 

Vorbehaltserklärung 

In Anwendung von Artikel 18 dieses Über
einkommens erklärt die Regieruqgder Republik 
österreich 

1. die in eiriemVertragsstaat ergangenen Ent
s91eidungen über die Auflösung einer Ehe 
nicht anzuerkennen, wenn' die Ehegatten 
ausschließlich ,die Staatsangehörigkeit von 
Staaten haben, deren Rechtsordnung diese 
Auflösung nicht zuläßt; . 

2 .. den in Arük,e! 9 nur auf die Nichtigerklä
rung der Ehe anzuwenden .. 

Vorbehaltserklärung 

In Anwendung von Artikel 18 dieses. Über
einkommens erklärt die Regierung des König
reiches Griechenland, daß' sie sich ,das' Recht' vor
behält, dieses Übereinkommen nur auf die a)ls
ländischen Entscheidungen über die A'uflÖsung 
der Ehe anzuwenden. 
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Annexe II 

L'autorite competente, visee a l'article 6 de 
la presente Convention est: 

Pour la Republique Federa-1e d'Allemagne: 

les Ministres (Senateurs) des « Bundesländer » 

conformement a l'article 7, paragraphe 1 er, 

alinea 2 Ide 1a loi du llaoCit 1961 sur la 
modification des regles du droit de famille 
(F amaienrech tsän1derungsgesetz, Bundesge
setzblatt T, S. 1221); 

- Pour l'Autriche: 

le Ministere Federal ,de 1a Justice; 

Pour la Belgique: 

I'autorite judiciaire; 

Pour la France: 

le Presiclent du Tribunaide Grande Instance 
statuant en la forme des rUeres; 

Pour la Grece: 

l'autorite judiciaire; 

,Pour -la Turquie: 

le Ministere de 1a Justice a tAnkara. 

Dedaration de reserve 

En application de l'article 18 de 1a presente 
Convention, le Gouvernement de la Republique 
d' Autriche ,d6clare qu'il se reserve le droit: 

de ne pas reconnahre les decisions de dis
solution de mariages 'renduesdans un Etat con
tractant entre deux epoux n'ayant que la natio
nalite d'Etatsdont la loi ne permet pas cette 
dissolution. 

Anhang II 

Die zuständige B-ehörde,' auf die in Artikel 6 
dieses übereinkommel15 Bezug genommen wir-cl, 
ist: 

Für die Bundesrrepuhlik Deutschland: 

die Minister (Senatoren) der Bundesländer 
gemäß Artikel 7 Paragraph 1 Absatz 2 
des Familienrechtsänclerungsgesetzes vom 
11. August 1961, Bundesgesetzblatt I, 
S.1221; 

Für österreich: 

-das Bundesministerium für Justiz; 

Für Belgien: 

die Justizhehöl"lde; 

:Für Frankreich: 

der Präsident des "Tribunal de Grande 
Instance" (Gericht erster Instanz), das in 
Form von einstweiligen Verfügungen ent
scheidet; 

Für Griechenland: 

die JustizbehöI'de; 

Für :die Türkei: 

das Ministerium für Justiz in Ankara. 

Vorbehaltserklärung 

In Anwendung von Artikel 18 dieses über
einkommens erklärt die Regierung der Republik 
österreich 

die in einem Vertragsstaat ergangenen Ent
scheidungen über die Auflösung einer Ehe nicht 
anzuerkennen, wenn die Ehegatten ausschließlich 
die Staatsangehörigkeit von Staaten haben, deren 
Rechtsordnung diese Auflösung nicht zuläßt. 
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Erläuterungen 

1. Das übereinkommen ist ein gesetzändernder J. Das übereinkommen wird am 30. Tag nach 
und gesetzesergänzender Staatsvertrag. Es hat der Hinterlegung der 2. Notifikationsurkunde 
keinen politischen' Inhalt. Keine seiner Bestim- über die Erfüllung der z:ur Anwendung in den 
mungen ist verfassungsändernd oder verfassungs- einzelnen Vertragsstaaten notwendigen Förmlidl
ergänzend. Die Besnimmung,en des übereinkom- keiten - Ln Osterreichdie Ratifikation - in 
mens sind grundsätzlim unmittelbaranwendhar. Kraft treten. Es list von sems Staaten - Bundes
Lediglich der Art. 10 beda.rfeiner näheren Durm- republik Deutschland, österreich, Belgien, Frank
ftihrung in der :innerstaatlichen Rechtsordnung. reich, Griechenland und Türkei - unterzeichnet 
Da jedoch das -erforderliche Durchführungsgesetz und von der Türkei ratifiziert worden; die 
zu d:iesem Artikel gleimzeitig mit dem überein- Türkei hat die Notifikationsutkunde heim Eid" 
kommen in Kraft treten wird und Derogations- genössri,schen Departement inBern am 16. Feber 
probleme daher nimt zu erwarten sind, kann das 1976 hinterlegt; das übereinkommen w,ird daher 
übereinkommen 1Jrotzdem ßenerell in die Oster- am 30. Tag nam Hinterlegung der österreichi
reichische Remtsordnung trallJSformiert werden. schen Notifikationsurkunde in Kraft treten .. 
Die Regierungsvorlage betreffend das Durchfüh- 4. So bedauerlich diese Entwicklung ist, so 
rungsgesetz wird gleichzeitig mit diesem über- kann an der Tatsache nicht vOl'beigesehen wer
e:nkommen dem Nationalrat zur Besmlußfas- den, daß die Anzahl der Ehescheidungen in 
sung vorgelegt werden. Europa ständig zunimmt und ein erkleckliches 

2. Dieses übereinkommen, das am 8. Septem- Maß dergel'1ichtlichen Tätigkeit in Anspruch 
bel' 1967 in Luxemburg geschlossen worden ist, nimmt. Dies im Verein mit ,der gleichfalls an
bezweckt die gegenseitige' Anerkennung von Ent~ dauernden Vermehrung internationaler Fälle 
s.:heidungen in Ehesachen aller Art ,in den Ver- schafft schw~erige Verhältnisse, wenn die in einem 
tragsstaaten. Es stellt für diese Anerkennung be- Staat ausges-prochene Entscheidung in einem ande-
5timmte . Qbeschränkte) Voraussetzungen auf ren nicht an'erkannt wird. Es entstehen dadurdl' 
(Art. 1 bis 5). Insoweit ändert und ergänzt es sogenarunte hinkende Rechüverhältnisse mit allen 
den § 328 dZPO, der die Gründe aufzählt, aus ,damit verknüpften unguten Folgen: V.ielfach ist 
denen die Anerkennung einer ausländischen Ent- ,es so, daß die Lösung der Ehedem einen Ehe
smeidungin Ehesachen ausgesmlossen ist. Das gatten die Ehefähigkeit zurückg,ibt,dem anderen 
übereinkommen erklärt als Angehörige eines -aber nicht, weil die EhesCheidung in seinem 
Sta<ttes nidlt nur die Staansangehör,igen, sondern Heimatstaat nicht a,nerkannt wird. 
alle Personen, deren Personalstatut nach dem Sowohl die Haager Konferenz für Inter
Recht des in Betracht kommenden VertragSitaates 'nationales Privatrecht aLs auch die Internationale 
beurteilt w,ird (Art. 11); auch hier liegt zu- Kommission für das Zivilstandswesen (im folgen
mindest eine Ergänzung des Gesetzes vor. Das den nach ihrer internationalen Ab~ürzung CIEC 
übereinkommen bedarf daher nach Art. 50 Abs. 1 genannt) haben sich dem Studium dieses Gegen
B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. standes hingegeben, um Abhilfe zu schaffen. Beide 

Art. 10 regelt die Streitanhängigkeit und be- Organisationen haben mehrseitige Verträge zu
stimmt,daß sich die :später befaßte Behör,de der stande gebradlt, ,die sich die einfame Anerken
Entscheidung zu enthalten hat und daß sie eine nung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen 
Frist von mindestens einem Jahr festsetzen kann, in den Vertragsstaaten zum Ziel setzen rund so' 
nach der,en Ablauf sie ,entscheiden kann, wenn zur Vermeidung hinkender Eheremtsverhältn.isse 
die ursprünglich befaßte Behörde bis dahin keine beitragen soHen. Während das Haager übereirr
Sachentscheidung getroffen hat. Da diese An- kommen nur die Anerkennung von Scheidungen' 
ordnung zu unbestimmt ist, als daß sie nach und Trennungen von Tisch und Bett regelt, ist 
dem österreimismen Zivilprozeßrecht l'ichcig ver.~ da,s übereinkommen der CIEC umfassend, indem 
standen werden könnte, muß sie durch ein eigenes es alle Entscheidungeni,n Ehesachen überhaupt 
Bundesgesetz verdeutLicht werden. einschließt, neben der Scheidung also. besonders 
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die Nichtigerklärung, die. Aufhebung und die 
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
einer Ehe. Auch kommt es nicht darauf an, ob 
es sich um positJive oder negative (abweisende 
oder zurückweisende) Erkenntnisse handelt. 

5. Das übereinkommen ist zwar, wie ;bereits 
erwähnt, hi~her nicht in Kraft getreten, jedoch 
sind die Aussichten, daß es in absehbarer Zeit 
wirksam werden wird, Igrößer als die .des Haager 
übereinkommens. Dies schon .deshalb, weil es 
auf die Mitgliedstaaten der CIEC und des 
Europarates beschränkt ist, während das Haager 
übereinkommen von vornherein auf eine welt
weite Geltung ausgerichtet worden ist; wenn es 
auch bereits mit Ider Hinterlegung ·der 3. Rati
fikationsurkunde in Kraft treten wird, so wird 
es doch einer viel größeren Anzahl von Rati
fikationen ibedürfen, um dem weltweiten An~ 
spruch Genüge tun z.u können. Wenngleich 
Osterreich vorläufig nur die Ratifizierung des 
vorliegenden übereinkommens in Aussicht neh
men kann, weil dessen Inhalt f!1it der öster
reichischen Rechtsordnung leicht in Einklang ge
bracht werden kann und es auch viel umfassender 
ist als das Haager übereinkommen, so sagt dies 
doch nicht,. daß nicht österreich vielleicht in 
einem späteren Zeitpunkt auch das Haager 
übereinkommen ratifizieren wir,d, tdadie heiden 
übereinkommen so gebaut sind, daß sie einan
der nicht ausschließen. 

Besonderes 

Zu den Art. 1 bis 4 

Diese Bestimmungen befassen sich mit der 
Anerkennung. Wie schon im allgemeinen Teil 
ausgeführt worden ist, umschließt das überein
kcmmen alle Arten von Ehesachen. Das ist schon 
deshalb. gut, weil ja die Begriffe der Scheidung, 
der Aufhebung, der Nichtigerklärung und der 
Nichtigkeit in den verschiedenen Gesetzgebun
gen schwanken. Solcherart braucht man sich 
nicht zu fragen, ob etwa die Aufhebung des 
österreichischen und des deutschen Rechtes in 
anderen Staaten als Scheidung oder als Nichtig
erklärung aufzufassen ist. Allerdings. soll nach 
Art. 17 jeder Vertragsstaat das Redlt haben zu 
erklären, daß er das übereinkommen nur auf 
einzelne Ehesachen anwenden wird. 

Da die Entscheidungen in Ehesachen in den 
Mitgliedstaaten von verschiedenen Behörden und 
Körperschaften ergehen, stellt das übereinkom
men nicht auf gerichtliche Entscheidungen ah. 
Die :Bedenken, die der österreichische Vertreter 
mit Blick auf Art. 6 MRK gegen .die Anerken
nung nichtgerichtlicher Entscheidungen erhoben 
hat, sind von allen anderen Staaten mit der Be
hauptung vom Tisch gefegt worden, ein Wider
spruch zum Art. 6 MRK liege nicht vor. 

Auf die Staatsangehörigkeit der Ehepartner 
kommt es nicht an, wie ebenso nicht darauf, 
ob die Entschei,dung eine stattgebende oder ab
weisende ist. 

Die drei Voraussetzungen für die Anerken
nung im Art. 1 müssen gemeinsam gegeben 
sein. Hierbei sind die Erfo1"dernisse 1 und 2, 
im Grund genommen, nur als Anwendungsfälle 
des Erfordernisses 3 erkannt wor.den, doch hat 
man sie ausdrücklich herausgehoben, um je
den Zweifel hintanzuhalten. 

Das Erfordernis 1 ist sehr weit gefaßt. So 
ist es nicht nötig, wie sonst. bei der entschie
denen Streitsache, daß die Entscheidung zwi
sdlen denselben Parteien oder zwischen den 
Parteien in der gleichen Parteistellung ergangen 
ist oder daß sie den gleichen Gegenstand hetrof
fen hat, es genügt, daß sie mit der früher ergan
genen oder anerkannten Entscheidung unverein
bar ist. Wenn etwa auf Grund einer Klage des 
Staatsanwaltes mit der früheren Entscheidung 
eine Ehe für nichtig erklärt worden ist, so kan:n 
nicht später der Mann die Frau auf Scheidung 
klagen. 

Wie in den neueren übereinkommen der 
Haager Konferenz ist in die Vorbehaltsklausel 
das Wort "offensichtlich"awfgenommen . wor
den, . um jedem Mißbrauch des Behelfes der 
öffentlichen Ordnung vorzubeugen. 

Nach § 328 Abs. 1 Z. 1 dZPQ müßte die 
Anerkennung versagt werden, wenn die Gerichte 
des Staates, dem das ausländische Gericht an
gehört, nach den österreichischen Gesetzen 
- also l)Jach § .76 JN - unzuständig wären. 
Der Art. 2 äntdert :diese ßestimm~ngdahin, 
daß der. zur Anerkennung aufgerufene Staat 
diese niCht aus .dem ang,egebenen Grund allein 
ablehnen darf, . außer die Ehflgatten sind seine 
Si:aatsangehörigen. Maßgebend für ,die Staats
angehörigkeit ist d;vbei ·der Zeitpunkt, in ,dem die 
Anerkennung begehrt wir.d. . . 

Eine ähnliChe Regelung .wird im Art. 3 für 
die Anwendung des richtigen internationalen 
Privatrechts getroffen. Hier kommt es im ersten 
Ausnahmefall bei . der Staatsangehörigkeit aller
dings auf den Zeitpunkt der seinerzeitigen Ent
scheidung an, wie überhaupt die Frage der An
wendung ·der Konfli'ktsregelnauf die'sen Zeite 
punkt zurück bezogen werden muß. 

IBesonderes Gewicht liegt im ersten Aus-· 
nahmefall des Art. 3 auf der Möglichkeit, daß 
die anzuerkennende Entscheidung das Begehren 
abgewiesen oder zurückgewiesen hat: das fran
zösische Wort "rejetant" ist sowohl im sach
lichen als auch im verfahrensrechtlichen Sinn zu 
verstehen. Man will damit vermeiden,daßein 
eigener Staatsbürger um die Möglichkeit kommt, 

445 der Beilagen und Zu 445 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 12

www.parlament.gv.at



445 der Beilagen 11 

eine Scheidungsklage zu erheben, obwohl die 
ausländische Behörde, die entschieden hat, ein 
anderes Recht angewendet hat als das Recht, 
das nach den' Verweisungsnormen des' Aner;' 

. kennungsstaatesanzuwenden gewesen wäre. 
Was über die Unvereinbarkeit einer früheren 

Entscheidung zum Art: 1 gesagt worden ist, 
gilt beim Art. 4in gleicher Weise, wenn zwei 
ausländische Entscheidyngen zur Anerkennung 
vorgelegt werden. Dennoch besteht zum Art. 1 
ein erheblicher Unterschied. Der Art. :.. geht 
von der Annahme aus, daß zwei ausländische 
Entscheidungen gleichzeitig zur' Anerkennung 
vorgelegt werden. Ist ,dagegen eine ausländische 
Entscheidung, auch wenn sie die spätere war, 
zunächst vorgelegt und anerkannt worden und 
nun erst wird die frühere Entscheidung vorge
legt, so kommt nicht ,der Art. 4, sondern der 
Art. 1 zum Tragen. 

Zu den Art. 5 und 6 

DerArt. 5 darf nicht mißverstand'en werden. 
Das Verbot, das darin ausgesprochen ist, bezieht 
sich nur auf die sachliche Nachprüfung der aus
ländischen Entscheidung, es sagt aber nichts 
über das Anerkennungsverfahren selbst aus. Es 
darf also die sachliche Richtigkeit der ausländi
schen Entscheidung - außer hinsichtlich der 
Voraussetzungen der Art. 1 Ibis 4 - nicht 
nachgeprüft werden. Das Verfahren nach § 24 
der 4. DVOEheG ist ,damit nicht aufgehoben. 
Dies bestätigt der Art. 6, wonach es jedem Ver
tragsstaatüberlassen bleibt, das Anel'kennungs
verfahren zu bestimmen. 

Zum Art. 7 

Die Entscheidung in Ehesachen kann aus ver
schiedenen Sprüchen bestehen, etwa aus dem 
Ausspruch über ,die Scheidung, aus dem Aus
spruch über das Verschulden, ,aus einern Aus
spruch über den Unterhalt, aus einern Aus
spruch .tiber- ,die Zuweisung der Kinder. Der 
Art. 7 bestimmt, daß nur der AusspruCh über 
die Ehesache selbst, über das Verschulden und, 
im Fall der NichtigerkIärung, über den guten 
Glauben eines Ehegatten unter d,ieses überein
kommen ;fallen; für sonstige Aussprüche besteht 
nur insoweit eine Wirkung, als die Frage der
jenigen Teile, die anerkannt werden konnten, 
nicht mehr aufgeroNe werden darf. 

Zum Art. 8 

Diese Bestimmung wäre wahrscheinlich über
flüssig ßewesen. Sie ist deshalb aufgenommen 
worden, weil eben der Art. 7 ,die Anerkennung 
der ausländischen Entscheidung einschränkt. 

Zum Art. 9 

Wird eine ausländische. Entscheidung über 
die Auf.1ösung oder Nichtigerklärung einer Ehe 

im' Sinne des übereinkommens in einem ande
ren Vertrags staat anerkannt, dann darf dieser 
die Wiederverheiratung' eines der Ehegatten' auS 
der' aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe 
nicht deshalb· verweigern, weil. ein anderer 
Staat - es muß nicht ein Vertragsstaat sein -
die Auflösung oder Nichtigerklärung nicht er
laubt oder nich"t anerkennt: 

Zum Art. 10 

Hier wird der Fall behandelt, daß in zwei 
Vertragsstaaten je . ein Verfahren in derselben 
Ehesache anhängig wird, es muß sich um die
selben Parteien, in derselben Parteistellung und 
um denselben Gegenstand handeln, also echte 
Streitarrhängigkeit vorliegen. Der hier vorge
sehene Vorgang erfordert in Österreich ein 
Durchführungsgesetz. Diesbezüglich ist auf die 
Ausführungen im allgemeinen Teil und auf die 
Erläuterungen zu dem gleichzeitig einzubrin
genden Durchführungsgesetz zu verweisen. 

Zum Art. 11 

Der hier verwendete Begriff "Personalstatut" 
ist nicht erklärt, doch bedarf ,es keiner Erklä
rung, weil es sich um einen festen Begriff des 
intern'ationalen Privatrechts handelt: das Per
sonalstatut ist ,entweder das Recht des Heimat
staates der betreffenden Person oder ihres Wohn
sitzes, je nachdem, ob das Recht ,des Heimat
staates für die persönliche Fähigkeit dieses oder 
jenes für anwendbar ,erklärt. 

Zu den Art. 12 bis 21 

Zu ,diesen Schlußklauseln sind nur wenige Be
merkungen zu machen. 

Erwähnenswert ist zunächst der Art. 16, der 
es den' Vertragsst'aaten ermöglicht, durch eine 
Erklärung die Bestimmungen des überein
kommens uber die Anerkennung auch auf die 
Nebenerscheinungen auszudehnen, die vorn 
übereinkommen nicht erfaßt sind. 

Der erste Vorbehalt ist von österreich er
wirkt und hei der Unterzeichnung angemeldet 
worden. Er sagt, es könne sich jeder Vertrags
staat das Recht vorbehalten, Entscheidungen über 
die Auflösung einer Ehe, die in einern Vertrags
staat ergangen ist, :dann anzuerkennen, wenn 
es sich um Ehegatten handeh, die beide die 
Staatsangehörigkeit von Staaten hahen, deren 
Rechtsol'dnung diese Auflösung der Ehe nicht 
zuläßt. W!il1d also etwa die Ehe eines katholi
schen Iren mit einer katholischen Spanierin in 
Frankreich geschieden, so braucht österreich auf 
Grund des Vorbehalts eine solche Ehescheidung 
nicht anzuerkennen. österreich ist zwar mit 
diesem Vorbehalt allein geblichen, er entspricht 
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aber seiner bisherigen Haltung seit langer ~eit: 
Es soU diesbezüglich von der geltenden Rege
lung in österreich nicht abgegangen werden, 
weil sie von grundsätzlicher Art ist. Nach § 76 
Abs. 3 JN ist die österreichische Gerichtsbar
keit für eine Entscheidung in einer Ehesache 
zweier ausländischer Ehegatten nur gegeben, 
wenn der gewöhnliche Aufenthaltsort des Man
nes oder der Frau im Inland gelegen ist und 
nach dem Heimatrecht des Mannes die' von dem 
österreichischen Gericht zu fällende Entschei-

dung anerkannt werden wird oder auch nu,r 
einer der Ehegatten staatenlos ist. Diese Bestim
mung muß im Fall der Anerkennung einer aus
ländischen Entscheidung nach § 328 Abs. 1 Z. 1 
dZPO auch auf das Ausland transponiert wer
den. Die Anerkennung ist ,daher nicht möglich. 

Der zweite Vorbehalt, den österreich erwirkt 
und den es auch anläßlich der Unterzeichnung 
des übereinkommens angemeldet hat, wird bei 
der Durchfübrung der Notifikation nicht auf
rechterhalten. 
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